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Serie: Schadensfall des Monats Januar 2026 / Gastbeitrag von
Hans John Versicherungsmakler GmbH: Wer zu spat kommt ...
dem wird auch geholfen.

Dr. Oliver Fréhlich © Hans John Versicherungsmakler GmbH

Ein Wasserschaden ist einer der argerlichsten Schaden, die einem passieren kénnen -
wenn dann sowohl der Wohngebaude- als auch der VSH-Versicherer die Deckung
wegen vermeintlicher Maklerfehler verweigern, ist die Stimmung vollends im
vollgelaufenen Keller. Doch es lohnt sich, eine Ab-lehnung nicht einfach hinzunehmen.

Nicht nur voll-, sondern auch dumm gelaufen - der Sachverhalt

Eine Kundin meldete sich Ende 2025 bei ihrem Makler, da ein Rohrbruch in ihrem Haus den Keller
Uberflutet hatte. Die Trocknungskosten und der Sachschaden beliefen sich auf 20.000 Euro. Die
Kundin wahnte ihr wichtigstes Wirtschaftsgut gut abgesichert, da der Makler ihre
Wohngebaudeversicherung fiinf Jahre zuvor nach griindlicher Uberpriifung umgedeckt hatte.
Zum Entsetzen aller verweigerte die Versicherung aber die Zahlung.

Es stellte sich heraus, dass der Makler tUbersehen hatte, dass im vorherigen Vertrag
Leitungswasserschaden versichert waren - und im neuen nicht! Verargert nahm die enttauschte
Kundin den Makler in Anspruch. Auf den ersten Blick ein typischer Fall fir die VSH.

Obwohl der Makler seit 2021 Uber unser Haus betreut wird, dachte er, er misste den Schaden
eigenverantwortlich dem 2020 noch zustandigen Vermdgensschaden-Haftpflichtversicherer
melden, der kein Konzeptpartner von uns war. Es folgte der nachste Schock: Die
Schadenmeldung wurde Uberraschenderweise abgeschmettert. Nun endlich meldete sich der
Makler bei uns.

Freche Fristen ohne Substanz - die Deckungsebene

Wir stiegen unverzuglich in die Prifung der Ablehnung ein. Folgende Formulierung fiel uns auf:

»,Gemal der Ihrem Vertrag zugrundeliegenden Bedingungen umfasst der Versicherungsschutz die
Folgen aller wahrend der Versicherungsdauer begangenen VerstdRe, die dem Versicherer nicht
spater als drei Jahre nach Beendigung des Versicherungsvertrages gemeldet werden. Die
Meldefrist endete damit am 01.01.2024 und liegt damit auBerhalb der vertraglich vereinbarten 3-
Jahres-Meldefrist nach Vertragsende. Diese Frist ist eine Ausschlussfrist, die wir leider nicht
Uberschreiten kdnnen. An diese vertraglich vereinbarte Frist sind wir gebunden, weshalb wir
lhren Antrag auf Versicherungsschutz leider ablehnen mussen.”

Wir konnten kaum glauben, dass hier trotz einer seit vielen Jahren gefestigten Rechtsprechung
versucht wurde, Versicherungsschutz unter Hinweis auf den Ablauf der vertraglichen
Nachmeldefrist abzulehnen.

Denn: In der Pflichtversicherung fur Versicherungsvermittler ist eine Begrenzung der
Nachmeldefrist rechtlich nicht zulassig. Zwar gab es in friheren Entwulrfen der
Versicherungsvermittlerverordnung entsprechende Uberlegungen, in der endgiiltigen Fassung
wurden sie aber nicht umgesetzt.
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Dies alles fuhrten wir gegeniber dem Risikotrager aus und wiesen zusatzlich auf folgendes hin:
Selbst wenn eine Nachmeldefrist wirksam vereinbart werden kénnte, kdnnte sich der Versicherer
nicht darauf berufen, wenn der Versicherungsnehmer die Frist unverschuldet versaumt hat. Dazu
gibt es seit Jahren gefestigte Rechtsprechung, unter anderem durch das Oberlandesgericht
Stuttgart (Urteil vom 27.11.2008 — 7 U 89/08) sowie zuletzt durch einen Hinweisbeschluss des
Oberlandesgerichts Minchen (24.11.2025 — 25 U 1237/25 e).

Rasch folgte der Risikotrager unserer Argumentation und regulierte den Schaden zUgig.
Eine Ablehnung ist kein Grund zur Verzweiflung - das Fazit

Dieser Fall zeigt deutlich, dass eine ablehnende Haltung eines Vermdgensschaden-
Haftpflichtversicherers nicht zwangslaufig das letzte Wort sein muss. Standardisierte
Ablehnungen unter Berufung auf Nachmeldefristen waren in der Praxis friher ein
wiederkehrendes Muster und tauchen auch heutzutage immer wieder einmal auf, halten jedoch
einer vertieften rechtlichen Prifung nicht stand.

Uber die Hans John Versicherungsmakler GmbH:

Die Hans John Versicherungsmakler GmbH aus Hamburg bietet mit einem Kompetenzteam u. a.
aus Volljuristen und Versicherungskaufleuten einen Vollservice in der Vermogensschaden-
Haftpflicht an - inklusive umfassender Betreuung im Schadensfall. Die Hans John
Versicherungsmakler GmbH ist seit Jahren einer der Marktflhrer in ihrem Segment.

Ansprechpartner zu dieser Meldung:
Dr. Oliver Fréhlich, Hans John Versicherungsmakler GmbH

E-Mail: schaden@haftpflichtexperten.de

Seite 2 von 2


https://openjur.de/u/350847.html
https://openjur.de/u/2540037.html
mailto:schaden@haftpflichtexperten.de
https://www.assekuranz-info-portal.de/

	Serie: Schadensfall des Monats Januar 2026 / Gastbeitrag von Hans John Versicherungsmakler GmbH: Wer zu spät kommt … dem wird auch geholfen.
	Nicht nur voll-, sondern auch dumm gelaufen – der Sachverhalt
	Freche Fristen ohne Substanz – die Deckungsebene
	Eine Ablehnung ist kein Grund zur Verzweiflung – das Fazit


